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Polizei -Verordnung.
Auf Gnmd der 88 6 . 11 , 12 und 13 der Ver

ordiiung über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landestheilen von : 20 . September 1867
(G . S . S . 1529 ) in Verbindung mit den KZ 137
lind 139 des Gesetzes Über die allgemeine Landes-
verwaltnng vom 80 . Juli 1883 ( G . S . S . 195)
verordne ich unter Zustimmung der Bezirksaur-
schusses für den Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden lvas folgt:

8 1 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen , ein¬
schließlich derjenigen des Federviehs , niüssen in
geschlossenen , dem Publikum nicht zugänglichen
Räumen stattfinden.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Noth-
schlachtungen dürfen nur dann im Freien statt¬
finden , wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung sieben.

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz tbun-
lichst so zu wählen , daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2 . Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten , sowie
fremder Kinder bei Hausschlachtungcn darf nicht
geduldet werden.

8 3 . Das Betäuben und das Absiechen beim
Schlachten von Tbiereu — mit Ausnahme destederviehs—darf nur von Erwachsenen, deschlachten « kundigen männlichen Personen vor-
genommen tverden und hat möglichst schnell zu
geschehen . Die Zuziehung von Lehrlingen zu deren
Ausbildung im Metzgergewerbe ist zulässig.

8 4 . Das Schlachten sämmtlichen Viehs , mit
Ausnahme des Schaf - und Federviehs , darf , so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus stattfinden soll
scfr . § 8 ), nur nach vorbergegangeuer Betäubung
durch Kovfschkrg oder geeignete Betäubungs -Appa¬
rate stattfinden.

Bei dem Schlachten von Großvieh müssen
mindesten « zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen thätia sein.

8 5 . Die Anwendung des Gcnickstiches ist
verboten.

8 6 . Dos Aushängen , Abbäute » oder Brühen
von Schlachtthieren , solvic das Rupfen von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blntentziehung ist ver¬
boten.

Jndcß kann in größeren Schlachtstätten , in
welchen ein beständiger und hinreichend organisirter
Ueberwachungsdienst besteht , mit meiner Ein¬
willigung gestattet werden , daß auch noch unbe¬
täubte Kälber und Schafviehslücke mittelst um die
Hinterschenkel zu befestigender Schlingen aufge¬
hängt werden , sofern solche Schlachtobjecte unmittel¬
bar nach dem Aushängen betäubt ( bczw . soweit
nach jüdischem Ritus geschlachtet werden soll ) , ent¬
blutet werden . In keinem Falle darf aber ein
und derselbe Metzger ein weiteres uilbctänbtes
Kalb oder Schafviehstück aufhüugen , bevor er
nicht das zunächst aufgehängte getödtet . hat . Das
Eingangs dieses Paragraphen erwähnte Verbot
der Rupfens von Federvieh erstreckt sich nicht auf
die Entnahme sogenannter reifer Federn.

8 7 . Das Blut von durch Halrschnitt ge¬
schlachteten Thieren darf znr Herstellung von
Nahrung «- oder Gcnußmitteln nicht verwendet
werden.

8 8. Bei der Schlachtung nach jüdischem
Ritus ( Schächten ) sind außer den vorstehend unter
den 88 1— 8 und 5— 7 getroffenen Bestimmungen
«och folgende Vorschriften inaßgebend:

») Die Schächtnng darf nur durch zuverlässige,
geprüfte Schächter ausgeführt werden . Jeder
Schächter ist gehalten , sein ihm von dem
zuständigen jüdischen Knltnsbcamtcn auszn-
stellendes Fähigkeitszeugniß der Ortspolizei-
Behörde und dem beamteten Thierarzte auf
Erfordern jederzeit voiznlegen.

b) Der Schächter muß bei dem Nicdcrlegen der
zu schachtenden Thiere bereits zugegen sein
und unmittelbar darauf die Schächtung vor¬
nehmen . Der Schächtschnilt soll schnell und
sicher ausgcsührt werden.

«) Da « Nicderlegen von Großvieh zum Zwecke
der Schächtung ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wirkende Vorrichtungen
zu bewerkstelligen . Dieselben , sowie die dabei
gebrauchten Seile müssen haltbar sei» und
in einem leicht beweglichen (geschmeidigen)
Zustande gehalten werden , damit das Niedcr-
legcn stet« schnell und sicher von Statten geht,

d ) Während de« Niederlegens sowohl , als auch
während der Schächtung bis zum Aufhören
der nach dem Halsschnitte eintreteuden
Muskelkrämpfe ist der Kopf de« Thiere»
(bei Großvieh cventl . unter Benutznug ge¬
eigneter Vorrichtungen ) gehörig zu unter¬
stützen und derart zu führen bezw . fcstznlegen,
daß ein Aufschlagen desselben auf den Fub-

' hoben und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

. , , 8 8 . Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei - Verordnung ist sowohl der Elgen-
thümer de« zu schlachtenden Vieh », wenn er zu-
pslien ist . wie auch Derjenige verantwortlich , welcher
-w Schlachtbandlung vornimmt oder leitet.
„ 8 10 . Diese Polizei - Verordnung findet auf
kommunale Schlachthäuser keine Anwendung.
>. . 8 11 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vor«
Misten werde » , sofern nicht nach sonstigen gesetz-
ltchen Besilnimnngen eine höhere Strafe verwirkt
ist. mit Geldstrafe bi » »» 60 Mk ., an deren Stelle
sifi, unvermögensfalle eine entsprechende Haftstrafe
«ritt , geahndet.
. . 8 12 . Diese Polizei - Verordnung tritt am
1- Juli b . 3 . In Kraft . Zu demselben Termine

tvird die Polizei -Verordnung vom 80 . Oktober 1889
(A . Bl . S . 329 ) aufgehoben . *

Wiesbaden , den 27. Mai 1902.
Der König !. Regierungs -Präsident.

In Vertr .: Bake.

„Wird veröffentlicht " .
Wiesbaden , den 16. Juni 1902.

Der Polizei -Präsident.
In Vertr . : Faleke»

Bekanntmachttug.
Es sind neuerdings mehrfach Zuwiderhand¬

lungen gegen die Bcstimmuuaeu der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor-
gekommcii . daß auf Grundstücken Entwäfserungs
arbeiten ohne baupolizeilicheGenehmigung ans¬
geführt worden sind.

Im Interesse der Betheiiigten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Theils derselben , ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen nur auf Grund
einer polizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden.

Wiesbaden , den 1 . Avril 1902.
Der Polizei - Präsident . In Vertr . : Falcke

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend da » Melde¬

wesen vom 17 . Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende re.),
welche in Privathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wobnungsgcber bei dem Büreau de»
Polizeireviers an - bczw . abzumcldcn.

Gast - und HerbergSivirtbe hohen täglich bi»
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegangencii Tages oder während der Nacht an¬
gekommenen bezw . abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumelde ».

Die Meldung der Fremde » geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburts-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - »ud Herbcrgswirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach deni Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft znr Eintraguna vorznlegen nnd ans die richtige
uitd vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes tvird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fustrberkelirs
auf den , Platze zwischen der Evangelischen
Kanvtkirche und dem Marktkeller , sowie
zwischen diesem und dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Ans Grund de« 8 73 der Polizei -Verordnung
vom 18 . September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Da « Befahre » de« für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hanptkirche zwischen dieser und dem
Marktkcller mit Fuhrtverken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt , bespannte oder nn-
bespannte Fubrtverke aus diesem Platze aufzustellen.

2 ) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw . nickst znr
An - oder Absubr von Marktgegenständen bestimmt
sind , auf der Fahrstraße zwischen dem Ratbhaus
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag » und 2 Uhr Nach¬
mittags , untersagt.

Znwiderbandlnnaen g-gcn diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung anaedrohten Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei -Präsident.

K. Prinz von Ratibor.

Polizei -Berordunng.
Aus Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen . sowie der 88 143 und 144 de« Gesetze«
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ke-
melndevorstandes für den Geltungsbereich der
Polizei -Verordnung v . 1. August 1889 nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position c i» 8 68 der
vorerwähnten Polizei - Verordnung erhält hinfort
hie nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
bezw . mit mindestens 4,5 cm starken in
Rahmen liegenden Bohlen gnt schließend zu
überdecken . Bereits vorhandene Gruben
welch « dieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen , müssen binnen Jahresfrist
nach Beröffentlichunq dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
herdestellt , oder beseitigt werden.
Ausnahmen sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig , wenn » ach überelnstimmenhem Er¬
messen der Polizei - und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstande entstehen ." *

Der Polizei -Präsident , ft , Prinz v . Ratibor.

1.

2.

4.

5.

6.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 27 . Juni I . I . ,
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger¬
saal des Rat 'hhauses zur Sitzung ergebenst
eingeladen.

Tagesordnung:
Austriitserklarung des Stadtverordneten
Dr . Scholz gemäß § 33 , Abs . 3 , der
Städteordnung vom 4 . August 1897.
Projekt einer Bentilationseinrichtung
für den Wahlsaal und den Bürgersaal
des Rathhanses,veranschlagt zu 1200 Mk.

3 . Erwerbung eines Grundstücks zur Ver¬
größerung der Stiftschule.
Desgleichen eines Grundstücks an der
Emserstraße znr Arrondirung des
dortigen städtischen Besitzes.
Anfrage des Stadtverordneten Flindt,
betreffend den Stand der Vorarbeiten
für den Kurhausneubau.
Neuregelung der Kleidergeldvergütung
für die Stadtdiener und die Feldhüter.
Bcr . F .-A.
Bereitstellung der Mittel zwecks Ent¬
sendung städt . Beamter zur Düsseldorfer
Ausstellung . Ber . F .-A.
Erhöhung der Schreibgebühr des
Direktors der Oberrealschulc . Ber . F .-A.
Neuregelung der Dieustalterszulagen
der Oberlehrer an den städtischen
höheren Schulen . Ber . F .-A.
Erhöhung des in dem Etat der Landes
Bibliothek für 1902 vorgesehenen Geld
betrags zur Nenanfstellung von Kata¬
logen , von 6000 M . auf 8000 M.
Ber . F .-A.
Veräußerung städtischen Baugeländes
an der Schiersteinerstraße und einer
Seitenstraße derselben . Ber . F .-A.

12 . Neuerrichtung zweier Lehrcrstcllen an
der Oberrealschule ab Ostern 1903.
Ber . O .-A.

13 . Der in der Sitzung am 25 . April l . I.
von dem Stadtverordneten Groll gestellte
Antrag:

„Die städtischen Zweigverwalt¬
ungen , sowie die einzelnen Ressorts
werden ersucht , in den nächst¬
jährigen Haushalts - Etat eine
statistische Uebersicht über die
Höhe der von ihnen gezahlten
Arbeitslöhne , sowie über die
Dauer derArbeitszeit einzufügen ."
Ber . O .-A.

14 . Eine wiederholte Eingabe des Privatiers
Fr . Pimniel , betreffend die Neudorfer-
straße . Ber . O .-A . *

Wiesbaden , den 23. Juni 1902.
Der Vorsitzende der

Stadtverordnetcn -Versainmlnng.

8.

10.

11.

Bekanntmachung.
Aus städlischenFonds sind 165,0009 ) » ,

auf erste Hypothek gegen doppelte gerichtliche
Sicherheit zu 4 % alsbald anszuleihen.
Anmeldungen werden im Rathhause , Zimmer
No . 23 , entgegengenommen . F 292

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.
__ Der  Magistrat.

Bekanntmachung.
Betr . die Unfallversicherung der bei Negiebanten

beschäftigten Personen.
D >e Auszüge aus der Heberolle der Ver¬

sicherungs -Anstalt der Hessen - Nassanischen Ban-
gewerks - BernsSgenossenschaft für das 1. Quartal
l . I . über die von den Unternehmern zu zahlenden
Versicherungs - Prämien werde » während zweier
Woche » , vom 25 . I. M . ob gerechnet , bei der
Stadthauvikaffe im Ralhhause tvährcnd der Vor-
nilttags -Dlcnststunden zur Einsicht der Betheiiigten
offen gelegt.

Gleichzeitig Iverden die berechneten Prämien¬
beträge durch die Stadthanptkasse eingezogen tverden

Binnen einer weiteren Frist von ztvci Wochen
kann der Zahlungspsiichtige , unbeschadet der Ber-
Pflicht, » ,g z»r vorläufige » Zahlung , gegen die
Präinicnberechnuiig beiden , GeuoffenschaftSvorstande

der dem nach § 21 de« Baunnsallvcrsicherungs-
lesctze» zuständigen andere » Organe der Gcnoffen-
chaft Einspruch erheben . (8 28 de« Gesetze «) , *

Wiesbaden , den 21. Juni 1902.
_ Der Magistrat.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

niß , daß die Kaffe de» städtischen Krankenhause»
inr in den Vormittagsstunden von 8 bi « 12 l/sUl )r

'lit da » Publikum geöffnet ist. *
«tädtische Krankenhaus -Verwaltung.

Bekanntmachung,
betreffend die Abhaltung von Waldfcsteu

im hiestge « Gemeindewald.
1 . Die Benutzung von Plätzen im städt . Walh

zur Abhaltung von Waldfesten kann Vereinen und
Gesellschaften nur dann gestattet werden , wenn sie:

a ) für sich geschlossen bleiben,
d ) an dritte , nicht zu dem feiernden Verein

oder der feiernden Gesellschaft gehörende
Personen Speisen oder Getränke gegen
Entgelt nicht abgeben.

Für jeden Festplatz kann nur einem Verein
oder einer Gesellschaft diese Erlanbniß ertheilt
werden , cs ist also nicht erlaubt , daß gleichzeitig
zwei oder melir Vereine oder Gesellschaften gleich¬
zeitig auf einem Waldplatz ein Waldsesi abhalten.

2 . Die Erlanbniß kann nur für folgende Plätze
ertheilt tverden:

a ) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen t
1. nur dem Glasberg , oberhalb Kloster-

mühle,
2. im Eichelgarten,
3 . unter den Hcrrneiche »,

gegen Vorauszahlung einer Abgabe von
15 Mark an die Accisekaffc. (Auf diesen
Plätzen dürfen Tische und Bänke auf-
gestellt werden ),

d ) an Werktagen aegen Voraurzahlnng einer
Abgabe von 10 Mail an die Accisekaffc:
ans den Plätzen unter a ) und weiter:
4 . Ende der Kastanienplantage an der

der Platterstraße , am Eingang de»
Kiffclbornwcges,

5 . Distrikt Kohlheck, oberhalb der Schwal«
bachcr Bahn,

6. Pianiikuchenbrücke,
7 . Trancrbnche.

Die Anweisung dieser Plätze erfolgt durch
das Accise-Amt . Auf den unter 3—7 ge¬
nannten Plätzen dürfen jedoch keine Tische
»nd Bänke anfgeschlagen werden.

3 . Die Erlanbniß zum Abhaltcn eines Wald-
festes ist mindestens cinkn Tag vor der Ver¬
anstaltung bei dem Accise-Jnspector einzuholen
und wird nur gegen Vorauszahlung der unter 3
festgesetzten Gebühr zur Accisekasse für jeden Fall
ertheilt.

Die Erlaubniß kan » jedoch nur dann ertheilt
werde » , wenn Seitens des Antragstellers eine Be¬
scheinigung des städt . Fenerwehrkommandos , wonach
derselbe sich verpflichtet , die Kosten der etwa
erforderlich werdenden feuerpolizeiliche » Ucber-
wachung zu tragen , beigefügt wird . Seitens der
Stadt wird in der Nähe des Waldsestplatzes aus
deni Glasberg eine Bedürfnisanstalt eingerichtet
werden , welche den Fesitheilnebmernzur Verfügung
siebt . Dieselbe muß am folgende » Tage einem
Beauftragten der Stadt in reinlichem Zustande
übergeben werden . Für die Erfüllung dieser Ver¬
bindlichkeit haben die Vereine eine Sicherheit von
10 Mark zu leisten , aus welcher die Reinigungs¬
kosten besiriiten werben , falls die Reinigung nicht
pünktlich und ausreichend erfolgt sein sollte.

Die unter 2 erwähnte Gebühr wird für die
Ueberwackmiig »nd die Reinmachung , sowie für
etwaige kleinere Beschädigungen des Platzes ent¬
richtet ; größere Beschädigungen muffen nach all¬
gemeinen Rcchtsgrnndsätzen besonders vergütet
tverden ; hierüber entscheidet der Magistrat mit
Ansscbluß des Rechtsweges endgültig.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Bctriebsstcncr znr Stadtkasse zu entrichten.
Die in den Fällen der No . 1 bis 3 ausgestellten
Tische oder Bänke müssen am folgenden Tage in
der Frühe und falls das Waldfest an einem Tage
vor einem Sonn - oder Feiertag abgehalten wurde,
am Abend desselben Tages wieder entfernt werden.
Wird diese Entfernung über den Vormittag bezw,
de » Abend verzögert , so gehen die Tische und
Bänke in das Eigenthum der Stadtverwaltung
über , welche ermächtigt ist, über letztere frei nach
ihrem Ermcffcn zu verfüge » ; etwaige Ersatzansprüche
Dritter hat der Verein ( Gesellschaft ) , eventuell
Derjenige , welcher die Erlaubniß erwirkt hat , zu
vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubniß versäumt
ei» sollte ; auch hat in solchen Fällen die Nach¬

zahlung der Gebühr (No . 2 ) zu erfolgen.
5 . Die Waldfeste müssen in der Zeit vom

- Juni bis 1 . September um 9 Uhr Abends , «n
der übrigen Zeit um 8 Uhr Abend « beendet feilt.

6 . Vereine ( Gesellschaften ) , sowie Alle , welche
im Wald lagern , haben in allen Fällen den Alte
Weisungen der Forsibcamten , Feldhüter und der
mit der Aufsicht etwa besonder - betrauten Acciie-
beamten unweigerlich Folge zu leisten ( vergl . 8 k
de » Feld - und fforstpollzeigesetzes vom 1. Avril
1880 ) , sowie die bestehenden Vorschriften über deii.
Schutz und die Sicherheit der Waldes » üb bl*
Schonungen inne zu halten . (Vergl . insbesondere
8 868 No . 6 des Reichsstrafaesctzbncher , 8 86 untz
44 des Feld - und ForstpolizeigesetzeS , 8 17 der
ReglernngS -Polizeiverordnnng vom 4. Marz183S .)

Die Erlaubniß zur Abhaltung eines Walde
festes kann ohne Angabe von Gründen verweigert
werden ; mehr ol » zweimal im Jahre wird den,
selben Verein (Gesellschaft re.) die Erlaubniß zur
Abhaltung einer WaldsffteS nicht ertheilt . st
. . Mit dem Waldfeste etwa verbundene Lnstbaw
ke ten ( Musik , Tanz re.) , welch« nach der Lusidaw
keltssteuer -Orvnnna hiesiger Stadt steuerpflichtig
find , sind den Bestimmungen dieser Ordnung ent*
sprechend besonder » anzumelden und zu versteuern,

Wiesbaden , den 15 . Mai 1902 . *
Ttädi . « eetse -Aml.
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Bekanntmachung.
Die Besitzer von Obstbäumen werden hierdurch

auf das der Obstkultur so schädliche J » !ekt. die
Blntlnus , welche soeben wieder massenhaft
auftriit , aufmerksam gemacht. Es ergeht daher au
die Baumbesitzer die Aufforderung , ihre Bäume
auf das Vorhandensein der Blutlaus nachzuseheu
und , falls Spuren des Insekts sich vorsinden , die
Baume mit den bekannten Vertilgungsmitteln'
Soda -Allaunlösung , Tabak , Karbolsänremischung,
oder Gaswasser , mittelst eines hartborstigc » Pinsels
von dem Wurzelbali 'e bis zur Krone anzustreichen
und dies von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

. Da nur durch ein gemeinsames Vorgehen aller
Oostbaumbesitzer die Blutlaus vernichtet, bezw.
deren Verbreitung erheblich eingeschränkt werden
kann, so erwartet man pünktliches Nachkommen der
gegebenen Vorschriften , und werden Sänmiae nach
tz ‘ der Reg.-Verord . vom 6. Mai 1882 bestraft.
. . Schließlich macke ich noch darauf aufnierksani,
baß Abbildungen nebst Beschreibungen der Blut¬
laus in deni Rathhaus dahier aufgehängt sind.

Zur Vertilgung der Blutlaus ist auck das
«agokarbol No . 3 der chemischen Fabrik Ei ' enbüttel
!" Braunfchweig ein wirksames Mittel . Dasselbe

"bck Mittbcilung des Königlichen Ministeriums
für Donianen . Landwirthschart und Forsten ans
der chemisch. Fabrik Eiscnbüttel in Braunschweig
P Preise von 1 Mark vro Kgr., bei größeren
Mengen zum Preist von 66 Mark per 100 Kgr.
e^cl. Packung , ab Fabrik zu beziehen und empfiehlt
o' c.ffobrck bei widerstandsfähigen ,holzige» Pflaineu-
tveileu (Stämme und Aeste) mit Weichen! (Regen-

Fluß -) Wasser eine 60fache, bei zarten kraut-
artigen Pstanzentbeilen und Blättern eine 400fache
Verdünnung — in, ersterem Falle auf ein Liter
NegenWasser 1 bis 2 Eßlöffel , int letzteren auf
wenden tr * Db " töffel voll — zu vcr-

WieSbaden , den 10. Juni 1902.
Der O berbürgermeister . In Vertr .: Körner.

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Rebpffantuiiaen in hiesiger

G/markmig werden auf die Schädlichkeit des au
" ?! Neben vorkommcuden Pilzes Peronospora
ritioola , falscher Mehlthan genannt , aufmerksam
gemachh Derselbe tritt gewöhnlich Anfang August,

im Juli auf und macht sich dadurch
, dan auf der Oberseite der Nebenblätter

gelblich verschwommene Flecken entstehen, welche
lüs rf !L ^ usdehiiuiig schnell zunehmen und nach
und nach braun werden.

&tm ®il * behafteten Blätter fallen
ralck ab, wodurch die Reife der Trauben verhindert
wird Auch die Beeren selbst werden vom Pilze
ergriffei! und schrumpfe» dann ein. Eine Waud-
£?■'/ ' 2™ aenaiier Beschreibung und Abbildung de«
Pilze « ist ini Rathhause hier, Zimmer No . 55, aus-geyangt.
. vorzügliches Mittel gegen diePeronospora
./atzt man in dem Bespritzen der Rebstöcke mit
einer Lösung , die ans 8 leg frisch gebranntem

und 2 kg  Kupfervitriol in 100 Liter Wasser
„,fln  bängt das Kupfervitriol i» einem

Zäckchen über Nackt in einen Theil des Wassers,
vnmit es sich austöst und löscht mit einem andern
Bbeile des Wassers den Kalk ab. um dann beide
Lofunaeu nach dem Erkalten de« Kalkwassers mit
mischen gcsaniinten Wasscrmeuge zu ver^
. . . Diese bläuliche Flüssigkeit sollte entweder vor

w“ * aach der Bliithe augcwendet und vier
Wochen darauf von neuem gebraucht werden. Das
M " tel wirkt Präservativ und hält die Krankheit
von den Reben ab. Darum sollte man mit dem
Bespritzen nicht warten , bis sich der Pilz bereit«

® 1,te  Spritzen sind diejenigen
n? ^ Radolfszell (Badens , von Vermorel

B ' llcfrancke (Rhone ) in Frankreich und
Mayfarth n. Cie. i„ Frankfurt.
„ . die Triebe und Blättchen der Reben
noch sehr inng , so nehme man zum ersten Be-
m/. e/ " ^er  Vorsicht halber die doppelte Menge
ri fl/’ er ’ auc& vermeide man es, bei vollem Sonneii-
N/ ' ne zu arbeiten . Ein drittes Bespritzen im

besonders heftigem Auftreten
des Pilzes nöthig sein. -

Wiesbaden , 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

Amtliche Anzeigen deS Wiesbadener TagblattS. 4 . Jahrgang . Ro . 70.

Bekanntmachung.
Montag , den »0 . Juni d. I . , Bor.

mittags , »oll die GraSnutzung von den städt.
Grundstücken im Klosterbruch — ca. 35 Morgen —
nit. Ort und Stelle öffentlich meistbietend ver¬
steigert werden . Zusamuieukunft Vormittags 10Uhr
vor Clarenthal . ' *

Wiesbaden , den 24. Juni 1902.
_ __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
„... . Donnerstag , den 3 . Juli ' d. I . , Vor¬
mittags 11 Uhr , soll e>ne Ecke der Humboldt - und
Bcethovenstraße belegene städtische Bauvlatzffäche
in den, Rathhause hier ans Zimmer No . 55 öffeiit-
lid) meistbietend versteigert werden. Eine Zctch-
nuug und die Bedingungen liegen ans Zimmer
No . 51 daselbst zur Einsicht offen. *

Wtesbaden . de» 17. Juni 1902.
Der Magistrat . In Vertr .: Körner.

Betrifft die Verlegung des
Andreasmarktes.

, .Einverständniß  mit der Königl . Polizei¬
behörde soll der Andreasmarkt von diesem Jadre
ad bis auf Weiteres in dem, den Lnxemburgplotz
nuigkbeuden Stadttheile in der Weise abgebalten
werden, daß die Schaubudeii auf der östlichen Fabr-
vahn des Kaiser-Friedrich -Ring ?, zwischen Schier-
ueincr - und Oranienstraße , die Kranistände in der
Oraiuenstraße (zwischen Kaiser-Friedrich -Ring und
Herderstraße ) , der Herderstraße . Körnerstraße,
Liixemburastraße (zwischen Herderstraße u. Kaiscr-
Friedrich-Riug ) und Riehlstraße (zwischen Herder-
straße und Kaiser -Friedrich -Ring ) , die Karussels
u»d die Wafselbäcker u . s. w. auf dem Luxemburg-
Platze und den diesen umgebenden Fahrstraßen
untergebrackt Iverden. *

Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntuiß
geb rnrfTf. _ Der Magistrat.

Die Steuerzettel für das Rechnungsjahr 1902
werden, soeben ausgetragen.

Die Erhebung der 1. Rate erfolgt von, 9. Juni
ab straßenweise nach dem auf dem Sleuerzettel an¬
gegebenen Hebeplau.
, , . Die Hebetage sind nach den Anfangsbuch¬
staben der Stf atzen wie folgt festgesetzt:

S TU T am 25., 26., 27. Juni.
W Y Z und außerhalb des Stadtberiugs

am 28. und 30. Juni.
.. ®8 liegt im Interesse der Steuerzahler , daß
sie die vorgeschriebcnen Hebetaae benutzen, nur
daun ist rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden , 6. Juui 1902.
Städtische Steuerkaffe,

_Rathbans , Erdgeschoß, Zimmer 17.

Verdingung.
Die Ausführung der Maler - und Anstreicher-

Reiiovirungra , leiten im Königlichen Tbcater
während der Ferien 1902 soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden. Angebois
Formulare , V-rdinguiM -Unterlagen und Zeick
nungcn können während der Vorniittags -Dienst-
stunden auf den, Bureau für Gebäude -Unterhaltung,
Friedrichstraße 15, Zimmer No. 6, eingesehen, die
Verdingunas -Uuterlageu auf Zimmer No. 1 derf.
Bureau ? bezogen iverden. Verschlossene und mit
der Ausschrift „(S. U. 7 Oe ." versehene Angebote
sind spätestens bis

Samstag , den 2 » . Juni 1902,
Vormittags Itt Nhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegeiiivart der etwa erscheinenden An-

Nur die mit dem vorgcschriebenen und
ausgcfulltcn Verdingungr -Formiilar cingereichten
Angebote werde» berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , dm 19 Juni 1902.
Stadlbauamt . Ab « , , für Hochbau.

Bureau für Gebäude - Unterstaltung

Verdingung.
Die Ansführnng der schmiedeeisernen

Treppen für den Neubau des Volksbades
an der Roonstraße blerselbst soll in, Wege der

i offentlichki, Ausschreibung verdnngeu werden.
Angebotssormnlare können während der Vor-
mittagsdieuststuiiden in, Rathhause , Zinimer No. 41
k«'oeseb n. auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldsreieEiusendnng von 50 Pf . von unserem
technischenSecretär Andreß — Rnthhaus hier —
bezogen werden . Verschlossene und mit der Auf-
ichrist „H. A. 100" versehene Angebote sind
spätestens bis

Dienstag , deu 1. Juli 1902,
Vormittags 10 Ul »r,

hierher einzureichen. Die Eröffiiung der Angebote
fstsomt IN Gegenwart der etwa erscheinenden
unbll 'tei'. Nur bie^ mit dem voraeschriebcueu und
ansgcfülltcn Verdingiinassormnlnr einaereichten
Anoebote werden berücksichtigt. Zuschlaqsfrist:60 Tage.

Wiesbaden , den 19. Juni 1902
Stadtbauamt , Slb « , . für Hochbau.

Bekaniitmachuttg
für die betheiligten Handwerksmeister re.

Die Einreichung der Nechniingei! (in cknplo)
über gefertigte Uutcrhaltungsarbejten in de» städt.
Gebandci , der Bezirke I—III für dos I . Quartal
April -Juni wird hiermit in Eriiincruiia gebracht,
und erwarten solche bi« lvätesten« den 10. Juli d. I

Stadtbauamt , Slbtb . für Hochbau.
Buren » für Gebändeniiterhallniig,

Friedrichstraße 16, Ziminer No. 1.

Bekanntmachiittg.
^ Wiesbadener Baugenossenschaft „Eigen-

beabsichtigt ans ihren Griindstücken ' In«
Tcnnelbachthale , Gcmarknua Soiinenberg , Lagerb .-
^ 60, mehrere Wobnbänser zu erbaue » und
deshalb die Ertbeiluiig der Ansikdeluiigs-Genebmig-
öV' n l>es Gesetzes belr . die Gründung neuer
Aiistedelunam i„ der Provinz Hesseu-Nassan, vom
11, Jiiiii 1990 Gesetz-Somml . Seite 178) beantragt,

(« eniaß d 4 des geiiannten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß

l1 Antrag von den Eigeutbümcru , Nutzungs-
und Gebrauchrberechtiqten und Pächtern der be¬
nachbarten Grundstücke inuerbalb einer Präklusiv-
trist von zwei Wochen — vom Tage der erstmaligen
Bekauii machiiiig a» gerechnet — bei dem Königl.
Landratbsamt hier , Einspruch erhoben werden
kann , wenn der Einspruch sich durch Tbatsachen
beoniiidei , laßt welche die Annahme rechttertigen,
daß die Aiisiedeluug da » Gemeliideinteresse oder
den Schutz der Nutzuiiaeii benachbarter Grundstücke
Ü." oder  Gartenbau , au » der Forst-
wirthschast , der Jagd oder der Fischerei gefährden

Wicsbadeu , den 17. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Städtischer Volkskiitdergarten
sTllttues-Stistung ).

Fü, deu Volkskiiidergarteu solle»Hospitanti'une»
m,genommen werden, welche eine auf alle Theile de»
Dienste» sich erstreckende AuSbilduua erholten , so
baß sie in die Lage komme», sich spater als Kiuder-
garttteriuneu In Familien ihren Unterhalt zu
verschaffen Vergütung wird nicht gewährt,

Aunieldungcn werden im Rathhause . Zimmer
No . 12, Vormittags , wische « 9 und 12 Mir.
tutgegengenomniei, . *

Wiesbaden , den 19. Juni 1902.
_ _ Der Magistrat.

Verdingung.
Die für de» Strasten - Durchbruch der

Heidenmauer erforderlichen Arbeiten und zwar
Loos I Asphaltirerarbeile »,

« Sleinhanerarbeitcn — «lranit,
-- HI dcsgl . Tuffstein und

. . rother Sandstein,
-- IJ .. . dksgl. Basaltlava,
// ’ oimiiicrorbcitcu,
„ VI Dackdeckerarbeiten,
" . X!! Schlosser- und Schmi'edeorbciten,
>, . r « I Anstreicherarbciten.

sollen „n Wege der öffentlichen Ansschrcibniiq ver-
dlNigen werden . Angebots - Formulare können
wahrend der Vormittags -Dieiisistundkii im Ratb-
hause, Zimmer No. 4l , eingesehen, auch von dort
die Loose I. VI , VII und VIII nnei,weltlich , sowie
gegen Baarzahlung oder bestellgeldsreieEinsendung
von je 25Ps . für die Loose II , III , iv und V von
unserem techinschen Secretär Sludreß , Rathhaus

bes°^ >> werden . Verschlossene und mit der
Anfschnft „H . A . 99 Loos " versehene Angebotesind spätestens b,S

Samstag , den 2» . Jirni 1902,
. Vormittags 10 Uhr,

hierher eniznreichen. Die Eröffnung der Angebote
W ‘ . 7 1111̂. r Einhaltung der obigen Loos-
Akibcnfolge nt Gegeiiivart der etwa erscheinen¬
den Anbieter Nur die mit dem porgeschriebenen
und ausgc ullten Verdingungs - Formular cin-

jchlÄfrist : M Tage . b°riicksicht'gi. Zu-
Wiesbaden , den 16. Juni 1902.

Stadtbauamt , Slbthciluug fü r Hochbau.

Verditigunst.
Für die Etufriedigung des Erweiterungs-

a) die Herstelliing und Anlieferung von Werk¬
stücken ans Granit — Loos I —

b) dl« Herstellung und Anlieseriing eine?
. schnncdceisermn Geländers — Loos II —
n» Wege der öffeiitsiche» Ausschreibung ver-

inngeii werden . Angehotssorinnlarc können
wahrend der Vormittngs -Dienststiindcn in, Rath-
hause. Zimmer No . 41, eingesehen, anch von dort
gegen Baarzahlung oder beNeNgeldfreie Einsendnng
von 25 Pf für jedes Loos Pott unterem technischen
« « r' tar Vudrcst - Rathhaus hier - bezogen
werden . Verschlossene und mit der Aufschrift

spcstestnis bis ' si"d
Samstag , den 2 » . Juni 1902,

Vormittags 12 Uhr,
rher einznreichen. Die Eröffnung der Angebote

— unter Einhalini,g der obigen Loos-
Reihensolge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter . Nur dl« mit beut vorgeschriebenen und
ausgefüllteii Vcrdi »kn»gsfor »iular eingereichteu
Angebote werden berücksichtigt. ^ *

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 16. Juni 1902.

Stadtbauamt , Slbthciluug für Hochbau.

Verdiitstmist.
Die Arbeiten zur Herstellung von 9 lfd Beton¬

rohrcanal lProsil 45x30 cm ) „ iid ca. 54 lfd.
deSgl. lProfil 37,5x25 cm ) in der Scbeffelftrcße
vom Kaner -Friedrlch -Ring bis z»,i, Balmdamni
der Schwalbacher Eisenbahn , sollen im Wege der
offeiitlichen Ansschreiliiing verdiinoen werden.
Sliigebotsformulare , Verdingiingsnnterlagen und
Zeichnungen können während ' der Vormittags-
dienststunde» im Rathhaus, , Zinimer Ro . 77 ein-

>flehen / die Verdinanngsunterlagen gegen Baar-
zahlnng oder bestellgeldsreieEiiiseiidniig von 50 Pf
im Zimmer 57 bezogen werden . Verschlosseneund
mit entiprechender Aufschrift versehene Angebote
sind spatesten« bis

Dienstag , den 1. Juli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

Inerter emzi,reichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gcqenwort der etwa erscheinenden
Anbieter erfolat . Nur die mit dem vorgeschriebcnen
Mio ansgefülltcn Verdingmiosforniular einge-
leichten Angebote werden berücksichtigt. Zuschlaqs-fnst : 3 Wochen. *

Wiesbaden , den 18. Juni 1902.
Stadtbauamt,

_ Ab « », für Caualisatiouswe sen.

Aceife -Riickverstütung.
Dic Accise-Rückvcrgütungsbeträqe au « porigem

Monat sind zur .fiablniig angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigiina im Laufe dieses Monats
in der Abfcrtlguiigsstelle , Neugaffe 6a , Part . Ein-
ukbmerci, während der Zeit von 8 Von », bis
we de ^ Nachm, in Empfang genommen
l» ..D^ . biS zum 80. d. M . Abends nicht erhobciic»
Accise-Rnckvergntnilgen werden den Empfangs¬
berechtigten ob-üglich Postporto durch Postanweisungubersandl werden.

Wtesbaden , den 10. Juni 1902
_ __ Städt . Acctse -Amt.

soll

KlihilhosÄM WieSbaiieii.
Verdingung der Oberbaunrbeite » zur

provisorischen Verlegung der Betriebsgleise
im Salzbachrhcil , bestehend ans:

Packlage ohne Material
lieferung;

rd 5 km Gleisverlegung cinschl.
oller Nebenarbeiten.

Termin : Dienstag , 8 . Jnli lsv2,
Vornnttags 11 Uhr.

Angebotheflc sind gegen kostenfreie Ein¬
sendung von I Mk . 50 Pf . in Baar
von der Bauabtheilung zu beziehen und können
daselbst auch eingcsebcn werden . F 273

Wiesbaden ( Nheinbahnhos ) ,
den 24 . Juni 1902.

Königl . Eisenbahn -Banabtheilung.

Sonnenberg.
Bekanntmachnng.

Zwecks Vornahme von Wasserleitungs-
Arbeiten ist die Schlagstrasse von der
Wirthschaft Minor bis zur Nambacherstraße
von Montag , den 28 . Juni I . I . ,
n6 bis auf Weiteres für den Fuhrverkchr
polizeilich gesperrt.

Der Durchgangs -Verkehr aus den hinter-
licgenden Ortschaften findet am besten über
den Bingert statt . F312

Sonnenberg , den 21. Juni 1902.
Die Ortspolizelbehörde.

Schmidt , Bürgermeister.

Bekanntmachung,
betreffend die Nach -Versteuerung

von Schaumweinen.

Nach den vom Bundesrath erlassenen
Ausführungsbestimmungen zum Schaumwein»
steuergesctz vom 9 . Mai 1902 hat Jeder , der
am I . Juli 1002 im freien Verkehr be¬
findlichen inländischen Schaumwein im Besitz
oder Gewahrsam hat , diesen spätestens am
3 . Juli 1902 bei der Steuerhebestelle seines
Bezirks (Hauptsteueramt , Steneramt I oder II)
schriftlich unter Angabe der Art und Meng«
und des Aufbewahrungsorts zur Nach»
Versteuerung anzumelden . Schaumwein , der
sich am 1 . Juli 1902 unterwegs befindet , ist
vom Empfänger anznmelden , sobald er in
dessen Besitz gelangt ist.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich für
Schaumwein im Besitze von Hanshaltnngs»
Vorständen , die weder Ausschank noch
Handel mit alkoholischen Getränken betreiben,
sofern seine Gesammtmenge nicht mehr als
30 ganze Flaschen oder eine entsprechende
Menge von kleineren oder größeren Flaschen
beträgt . Consnmvereine , Casinos , Logen und
ähnliche Vereinigungen gehören indessen nicht
zu denjenigen Haushaltungsvorständen , welch»
nach Vorstehendem von der Anmeldungspflicht
befreit sind.

Wirthe und solche Personen , die mit
alkoholischen Getränken Handel treiben , sowil
Coiisnmvereine , Casinos , Logen und ähnlich«
Vereinigungen siitd verpflichtet , auch den am
1. Juli 1902 in ihrem Besitz oder ihrem
Gewahrsam befindlichen auslättdische » ,
verzollte « Schaumwein der Steuer¬
hebestelle ihres Bezirks anzumelden.

Zur Nachsteuer -Anmeldung sind Vordrucke
zu benutzen , welche von der Hebestelle un¬
entgeltlich geliefert werden.

Die Anmeldepflichtigen haben den mit der
Nachsteuer - Revision beauftragten Beamten
diejenigen Hülfsdienste zu leisten oder leisten
zu lassen , welche nöthig sind , um die amt¬
lichen Feststellungen in den erforderlichen
Grenzen zu vollziehen.

Die bis zum Zeitpunkte der Revision
erfolgten Veränderungen des angemeldeten
Schanmweinvorraths durch Zu - und Abgang
sind den Nevisionsbeamten vor Beginn der
Revision mitzutheilen und auf Verlangen
näher nachzuweisen.

Krankenhäuser und Sanatorien sind den
Consumvereinen , Casinos , Logen und ähnlichen
Vereinigungen gleich zu stellen . Sie haben
also sämmtlichen am 1 . Juli d . I . in ihrem
Besitz oder Gewahrsam befindlichen inländischen
und ausländischen Schaumwein zur An¬
meldung zu bringen . F299

Biebrich , den 23. Juni 1902.
Königliches Haupt - Steneramt.

»nrf und Berla, btt & « 4cII ( nt (ca 'Mtn tzol-Buchdruckr« ! In Wiesbaden.

Dampfer-Fahrten.
Khein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 6.25 bis Cob-

leuz , 8, 9.26 (Schnellfahrt „Borussia “ u. „Kaiserin
Auguste Victoria “), 0.60 (Scbnellfahrt „Hansa“
und Niederwald “), 10.20, 11.20 (Sohnellfahrt
„Deutscher Kaiser “ und „Wilhelm Kaiser und
König “), 12.60 bis Köln . Mittags 3.20 (nur an
Sonn - u. Feiertagen ) bis Bingen , 4.20 bis Neuwied.
Abends 6.20, 6.85 (GüterscWff ) bis Bingen , nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim . Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam . Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7‘/» Uhr.
Billets ii. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Adria “ 21. Juni in Port Said (Heimreise ).
D. „Alesia “ 22. Juni in Galcntta (Heimreise ),
D . „Andalusia “ von Hamburg nach Ost-Asien,
22. Juni 10 Uhr 10 Min. Vm . Cuxhaven passirt.
D. „Arabia “ von Antwerpen nach dem La Plata,
21. Juni in Montevideo . D. „Aragonia “ 21 . Juni
8 Uhr Morgens von Newyork . D. „Canadia“
19 . Juni in St . Thomas (Ausreise ). D. „Castilia“
22. Juni 3 Uhr 15 Min. Hm . auf der Elbe . D.
„Christiania “ 20. Juni 12 Uhr 50 Min . Morgens
auf der Elbe . S.-D. „Columbia “ von Hamburg
nach Newyork , 20. Juni 5 Uhr 15 Min. Hm . von
Cherbourg . D. „Constantia “ 22. Juni 8 Uhr
Morgens in Antwerpen . D. „Fert “ 20. Juni in
Havana . D. „Flandria “ 22. Juni in Port Said
(Heimreise ). S.-D. „Fürst Bismarck “ 20. Juni
10 Uhr Abds . in Hewyork . R .-P .-D. „Hamburg*
19. Juni in Shanghai . D . „Karthago “ von Ham¬
burg naoh Hordbrasilien , 19. Juni 7 Uhr Abends
von Havre . _R.-P.-D. „Kiautsohou “ von Hamburg
nach Ostasien , 22. Juni in Aden . D. „Lydia?
21. Juni von Rio Grande do Sul . D . „Macedonia“
21. Juni 8 Uhr Hachm . von Sunderland . D.
iMoltkc “ 20. Juni 2 Uhr 46 Min. Hm . auf der
Ube . D. „Hassovia “ 22. Juni 2 Uhr MorgenJ

von Antwerpen . D. „Pennsylvania “ von Ham¬
burg über Plymouth naoh Hewyork , 22. Juni
3 Uhr Hm. von floulogne sur Mer . D. „Poly-
neßla “ 22, Juni 4 Uhr Hm. )n Bremen . D.- x,
„Prinzessin Victoria Luise “ 21, Juni 2 Uhr 45 Min.
Hm, auf der Elbe . D. „Segovia “ 22. Juni fta.
n Bremerhaven . D, „Sibiria “ 22 . Juni in Santo *.

| ), „Sparta yon Hamburg nach 8ndbrasiUenl
21. Juni von Jaragna , D, „Valcsia * von Haifel
bürg naoh Westindicn , 20. Juni 9 tJhr Abend*
von Havvo, F88fl
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